
Freilager Schulschwimmanlage Zürich 

 

1. Allgemeine Verhaltensregeln und Sicherheit 

• Zugang & Aufsicht: Die Schwimmanlage darf nur in Begleitung der 
Kursleitung genutzt werden. Nur berechtigte Teilnehmer haben Zutritt. 

• Schuhwerk: In den Duschräumen, Umkleiden und in der Schwimmhalle sind 
Schuhe nicht gestattet – bitte vor dem Betreten der Garderobe ablegen. 

• Hygiene: Vor dem Schwimmen ist eine gründliche Dusche Pflicht. Esswaren, 
Kaugummi und Glasflaschen dürfen nicht in die Umkleide- oder 
Schwimmbereiche mitgenommen werden. 

• Gesundheit: Personen mit offenen Wunden, Verbänden oder 
Hautausschlägen sollten nicht in die Schwimmhalle. 

• Sicherheit im Becken: Rennen in der Schwimmhalle ist verboten. Bei 
geringer Wassertiefe (bis ca. 1,60 m) sind Kopfsprünge untersagt. 
Notfallnummern und Sanitätsmaterial sind vor Ort verfügbar. 

2. Nutzung der Anlage und Verhaltensabläufe 

• Wasserzeiten & Garderoben:  
o Die Garderoben stehen in der Regel 15 Minuten vor Workshopbeginn 

und 15–20 Minuten nach Kursende zur Verfügung. 
o Es wird darauf geachtet, dass bei Gruppenwechseln die Übergabe der 

Wasserfläche reibungslos erfolgt, sodass sich die Teilnehmer nicht in 
den Umkleiden stören. 

3. Organisatorisches und Hinweise zur Verantwortung 

• Anweisungen befolgen: Alle Teilnehmer sind angehalten, den Anweisungen 
der Kursleitung und der Aufsichtspersonen strikt zu folgen. 

• Verhaltenspflicht: Das Aufnehmen von Fotos und Videos in der gesamten 
Schwimmanlage ist nicht erlaubt. 

• Eigene Verantwortung: Die Benutzung der Schwimmanlage erfolgt auf 
eigene Gefahr. Bei Störungen, technischen Defekten oder Unfällen ist 
umgehend die Kursleitung zu informieren. 

 


